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Kleine Anfrage 910 
des Abgeordneten Lars Günther (AfD-Fraktion) 

an die Landesregierung 

Haushaltstitel Wasser 

Im doppelten Brandenburger Landeshaushalt finden sich trotz Zusammensetzung aus Ein-
zelplänen verschiedener Teilgebiete immer wieder Haushaltstitel mit recht begrenzter Mög-
lichkeit zu kontextueller Einordnung und mit teilweise sehr allgemeinen Formulierungen, so-
dass deren genauere Zwecke, Komponenten und beteiligte Akteure oft nicht zu entnehmen 
sind. Im Sinne öffentlicher Transparenz und im Zuge zu Recht erwartbarer klassischer Op-
positionsarbeit stelle ich der Landesregierung hiermit diverse Fragen zu folgenden wasser-
politischen Titeln des Einzelplans 10, zugehörig zum Ministerium für Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV): 

1. S. 54, Tab. lfd. Nr. 4 – Wassermanagement 

Ist 2023:   112.800 Euro 
Ansatz 2024:   600.000 Euro 
Ansatz 2025:   1.033.600 Euro 
Ansatz 2026:   848.900 Euro 

a) Was fällt unter den Begriff „Wassermanagement“ in dem Sinne, dass dies dem 
„Zukunftsinvestitionsfonds“ dienen soll? 

b) Welche Maßnahmen wurden bzw. werden in diesem Rahmen im Einzelnen konkret 
durchgeführt? 

2. S. 71, Titel 713 62 – Wasserbautechnische Maßnahmen 

Ist 2023:   10.524.763 Euro 
Ansatz 2024:   6.525.000 Euro 
Ansatz 2025:   9.559.500 Euro 
Ansatz 2026:   0 Euro 

S. 74, Titel 713 80 – Wasserbautechnische Maßnahmen 

Ist 2023:   3.746.093 Euro 
Ansatz 2024:   15.011.600 Euro 
Ansatz 2025:   18.480.000 Euro 
Ansatz 2026:   0 Euro 
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S. 90, Titel 713 60 – Wasserbautechnische Maßnahmen 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   4.000.000 Euro 
Ansatz 2025:   5.000.000 Euro 
Ansatz 2026:   1.800.000 Euro 

S. 94, Titel 713 62 – Wasserbautechnische Maßnahmen 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   0 Euro 
Ansatz 2025:   0 Euro 
Ansatz 2026:   14.032.500 Euro 

a) Welche wasserbautechnischen Maßnahmen wurden bzw. werden im Einzelnen 
konkret durchgeführt? 

b) Weshalb ist für das Jahr 2026 ein Ansatz von null Euro vorgesehen? 

c) Ist der immense Mittelaufwuchs (Ansatz 2026) auf Seite 94 im Titel 713 62 auf den 
Neubeginn eines Großprojektes zurückzuführen und falls ja, auf welches konkret? 

3. S. 109, Titel 883 10 – Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Trinkwas-
ser- und Abwassermaßnahmen 

Ist 2023:   2.094.253 Euro 
Ansatz 2024:   1.000.000 Euro 
Ansatz 2025:   2.300.000 Euro 
Ansatz 2026:   2.430.000 Euro 

S. 290, Titel 883 82 – Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Trinkwas-
ser- und Abwassermaßnahmen 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   500.000 Euro 
Ansatz 2025:   500.000 Euro 
Ansatz 2026:   500.000 Euro 

a) Bei welchen Trinkwasser- und Abwassermaßnahmen wurden bzw. werden die be-
günstigten Gemeinden bzw. Gemeindeverbände mit diesen Mitteln im Einzelnen 
konkret unterstützt? 

b) Weshalb lag der Ansatz bzw. das Ist 2023 bei null Euro? 

S. 246, Titel 099 82 – Abwasserabgabe (AbwAG) 

Ist 2023:   11.359.798 Euro 
Ansatz 2024:   14.400.000 Euro 
Ansatz 2025:   10.500.000 Euro 
Ansatz 2026:   10.900.000 Euro 
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4. Welche nennenswert großen Vorhaben der vorherigen Punkte (bitte unter dem Einzel-
aspekt Niedrigwasser-Aufhöhung) wurden bereits verbindlich angestoßen? 

5. S. 288, Titel 521 82 – Unterhaltungsaufwendungen Wasser- und Bodenverbände Ge-
wässer I. Ordnung 

Ist 2023:   9.309.876 Euro 
Ansatz 2024:   8.648.000 Euro 
Ansatz 2025:   7.100.000 Euro 
Ansatz 2026:   7.500.000 Euro 

S. 292, Titel 521 83 – Unterhaltungsaufwendungen Wasser- und Bodenverbände Ge-
wässer I. Ordnung 

Ist 2023:   15.526.223 Euro 
Ansatz 2024:   10.070.000 Euro 
Ansatz 2025:   12.115.000 Euro 
Ansatz 2026:   12.115.000 Euro 

S. 295, Titel 543 83 – Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen an Gewässern 
I. Ordnung 

Ist 2023:   1.280.650 Euro 
Ansatz 2024:   3.000.000 Euro 
Ansatz 2025:   2.500.000 Euro 
Ansatz 2026:   2.500.000 Euro 

S. 299, Titel 521 84 – Unterhaltungsaufwendungen Wasser- und Bodenverbände Ge-
wässer I. Ordnung 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   0 Euro 
Ansatz 2025:   8.495.000 Euro 
Ansatz 2026:   8.495.000 Euro 

S. 300, Titel 543 84 – Instandhaltung Gewässer und wasserwirtschaftlicher Anlagen 
I. Ordnung 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   0 Euro 
Ansatz 2025:   2.220.000 Euro 
Ansatz 2026:   2.220.000 Euro 

Welche Maßnahmen wurden bzw. werden in diesem Rahmen im Einzelnen konkret 
durchgeführt? 
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6. S. 289, Titel 821 82 – Grunderwerb WRRL 

Ist 2023:   167.133 Euro 
Ansatz 2024:   600.000 Euro 
Ansatz 2025:   300.000 Euro 
Ansatz 2026:   300.000 Euro 

a) Fand unter diesem Titel Grundstückserwerb zur Erfüllung der Wasserrahmenricht-
linie statt und falls ja, wo und zu welchen jeweiligen konkreten Konditionen? 

b) Inwiefern dienen die erworbenen Grundstücke im Einzelnen konkret der Richtli-
nienerfüllung bzw. welche Maßnahmen lässt ihr Übergehen in Landeseigentum 
schließlich zu? 

7. S. 296, Titel 713 83 – Baumaßnahmen an wasserwirtschaftlichen Anlagen 

Ist 2023:   1.700.628 Euro 
Ansatz 2024:   2.559.000 Euro 
Ansatz 2025:   1.500.000 Euro 
Ansatz 2026:   1.500.000 Euro 

An welchen wasserwirtschaftlichen Anlagen wurden bzw. werden im Einzelnen konkret 
welche Baumaßnahmen durchgeführt? 

8. S. 313, Titel 821 90 – Grunderwerb 

Ist 2023:   - 
Ansatz 2024:   - 
Ansatz 2025:   150.000 Euro 
Ansatz 2026:   150.000 Euro 

a) Um welche Baumaßnahmen handelt es sich im Einzelnen konkret? 

b) Inwiefern dient dieser Grunderwerb der Abmilderung der „Folgen des Klimawan-
dels im Politikfeld Wasser“? 

9. S. 314, Titel 713 91 – Wawi Invest. zur Bewältigung des Braunkohleausstiegs u. Folgen 
d. Klimawandels 

Ist 2023:   0 Euro 
Ansatz 2024:   500.000 Euro 
Ansatz 2025:   0 Euro 
Ansatz 2026:   0 Euro 

Um welche „Investitionen“ handelt es sich im Einzelnen konkret? 
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